
  

 

10046/1/20 REV 1   CAS/mfa  

 ECOMP.2.A  DE 
 

 

 

Rat der 
Europäischen Union  

 
 
 
 
 
 
Brüssel, den 19. Oktober 2020 
(OR. en) 
 
 
10046/1/20 
REV 1 (fr,de,nl,da,es,pt,sv,cs,et,lv,mt,pl,sl,
bg,ro) 
 
 
 
RESPR 51 
FIN 523 
CADREFIN 191 
POLGEN 132 

 

 

Interinstitutionelle Dossiers: 
2018/0135 (CNS) 
2020/0135 (CNS) 

 

  

 

GESETZGEBUNGSAKTE UND ANDERE RECHTSINSTRUMENTE 

Betr.: BESCHLUSS DES RATES über das Eigenmittelsystem der Europäischen 
Union und zur Aufhebung des Beschlusses 2014/335/EU, Euratom 

  



 

 

10046/1/20 REV 1   CAS/mfa 1 

 ECOMP.2.A  DE 
 

BESCHLUSS (EU, Euratom) 2020/… DES RATES 

vom … 

über das Eigenmittelsystem der Europäischen Union  

und zur Aufhebung des Beschlusses 2014/335/EU, Euratom 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 311 Absatz 3, 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere auf 

Artikel 106a, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments1, 

gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 

                                                 

1 Stellungnahme vom … [(ABl. …)(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht)]. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Eigenmittelsystem der Union muss gewährleisten, dass die Union über angemessene 

Mittel für eine geordnete Entwicklung ihrer Politikbereiche verfügt; dabei ist eine strikte 

Haushaltsdisziplin zu wahren. Die Entwicklung des Eigenmittelsystems kann und sollte 

auch in größtmöglichem Umfang zur Entwicklung der Politikbereiche der Union beitragen. 

(2) Mit dem Vertrag von Lissabon wurden die Regelungen zum Eigenmittelsystem der Union 

in einer Weise geändert, die es nunmehr ermöglicht, bestehende Eigenmittelkategorien 

abzuschaffen und eine neue Kategorie einzuführen. 

(3) Auf seiner Tagung vom 7. und 8. Februar 2013 hat der Europäische Rat den Rat aufge-

fordert, die Arbeit an dem Vorschlag der Kommission für eine neue Eigenmittelkategorie 

auf der Grundlage der Mehrwertsteuer fortzusetzen, um sie so einfach und transparent wie 

möglich zu gestalten, die Verbindung zwischen der Mehrwertsteuerpolitik der Union und 

den tatsächlichen Mehrwertsteuereinnahmen zu stärken und für die Gleichbehandlung der 

Steuerzahler in allen Mitgliedstaaten zu sorgen. 

(4) Im Juni 2017 hat die Kommission ein Reflexionspapier über die Zukunft der EU-Finanzen 

angenommen. Darin schlug die Kommission eine Reihe von Optionen vor, um die 

Eigenmittel sichtbarer mit den Unionspolitiken zu verknüpfen, insbesondere mit den 

Bereichen Binnenmarkt und nachhaltiges Wachstum. Demnach sollte bei der Einführung 

neuer Eigenmittel auf deren Transparenz, Einfachheit und Stabilität, ihre Vereinbarkeit mit 

den politischen Zielen der Union, ihre Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit und 

das nachhaltige Wachstum sowie ihre gerechte Aufteilung zwischen den Mitgliedstaaten 

geachtet werden. 
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(5) Das derzeitige System zur Bestimmung der MwSt-Eigenmittel wurde vom Rechnungshof, 

dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten wiederholt als überkomplex 

kritisiert. Der Europäische Rat hat daher auf seiner Tagung vom 17. bis 21. Juli 2020 in 

seinen Schlussfolgerungen festgehalten, dass es angebracht ist, die Berechnung dieser 

Eigenmittel zu vereinfachen. 

(6) Um die Finanzierungsinstrumente der Union besser auf deren politische Prioritäten abzu-

stimmen, der Rolle des Gesamthaushaltsplans der Union (im Folgenden „Unionshaushalt“) 

für das Funktionieren des Binnenmarkts besser Rechnung zu tragen, die Ziele der Unions-

politiken stärker zu unterstützen und die Beiträge der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 

des Bruttonationaleinkommens (BNE) zum Jahreshaushalt der Union zu verringern, ist der 

Europäische Rat auf seiner Tagung vom 17. bis 21. Juli 2020 übereingekommen, dass die 

Union in den kommenden Jahren auf eine Reform des Systems der Eigenmittel hinarbeiten 

und neue Eigenmittel einführen wird. 

(7) Als erster Schritt sollte eine neue Eigenmittelkategorie eingeführt werden, die auf 

nationalen Beiträgen beruht, die auf der Grundlage nicht recycelter Verpackungsabfälle 

aus Kunststoff berechnet werden. Im Einklang mit der europäischen Strategie für Kunst-

stoffe kann der Unionshaushalt dazu beitragen, die Umweltbelastung durch Verpackungs-

abfälle aus Kunststoff zu reduzieren. Eine Eigenmittelkategorie auf der Grundlage 

nationaler Beiträge, die im Verhältnis zur Menge an Verpackungsabfällen aus Kunststoff 

berechnet wird, die in den einzelnen Mitgliedstaaten nicht recycelt werden, wird einen 

Anreiz zur Verringerung des Verbrauchs von Einwegkunststoffen, zur Förderung des 

Recyclings und zur Unterstützung der Kreislaufwirtschaft schaffen. Gleichzeitig steht es 

den Mitgliedstaaten nach dem Subsidiaritätsprinzip frei, die am besten geeigneten 

Maßnahmen zu ergreifen, um diese Ziele zu erreichen. Um eine übermäßig regressive 

Wirkung auf die nationalen Beiträge zu vermeiden, sollte ein Anpassungsmechanismus mit 

einer jährlichen pauschalen Ermäßigung auf die Beiträge von Mitgliedstaaten, die 2017 ein 

Pro-Kopf-BNE unterhalb des EU-Durchschnitts hatten, angewandt werden. Diese 

Ermäßigung sollte 3,8 Kilogramm, multipliziert mit der Bevölkerungszahl der betreffenden 

Mitgliedstaaten im Jahr 2017, entsprechen. 
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(8) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung vom 17. bis 21. Juli 2020 zur Kenntnis 

genommen, dass die Kommission als Grundlage für zusätzliche Eigenmittel im ersten 

Halbjahr 2021 Vorschläge für ein CO2-Grenzausgleichssystem und für eine Digitalabgabe 

vorlegen wird, mit dem Ziel, diese spätestens zum 1. Januar 2023 einzuführen. Er hat die 

Kommission aufgefordert, einen Vorschlag für ein überarbeitetes Emissionshandelssystem 

der EU vorzulegen, das möglicherweise auf den Luft- und Seeverkehr ausgeweitet wird. Er 

hat in seinen Schlussfolgerungen festgehalten, dass die Union im Laufe des Mehrjährigen 

Finanzrahmens für den Zeitraum 2021-2027 (im Folgenden „MFR 2021-2027“) auf die 

Einführung anderer Eigenmittel hinarbeiten wird, zu denen auch eine 

Finanztransaktionssteuer gehören kann. 

(9) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung vom 17. bis 21. Juli 2020 festgestellt, dass die 

allgemeinen Ziele der Einfachheit, Transparenz und Gerechtigkeit – einschließlich einer 

fairen Lastenteilung – Richtschnur für die Eigenmittelvereinbarungen sein sollte. Ferner 

sollte für den Zeitraum 2021-2027 der jährliche BNE-gestützte Beitrag Dänemarks, der 

Niederlande, Österreichs und Schwedens und – im Rahmen der Unterstützung für Aufbau 

und Resilienz auch Deutschlands – durch Pauschalkorrekturen ermäßigt werden. 

(10) Die Mitgliedstaaten sollten von den von ihnen erhobenen traditionellen Eigenmitteln 25 % 

als Erhebungskosten einbehalten. 
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(11) Mit der Einbeziehung des Europäischen Entwicklungsfonds in den Unionshaushalt sollten 

die in diesem Beschluss festgesetzten Obergrenzen der Eigenmittel erhöht werden. Zudem 

ist zwischen der Obergrenze für die Mittel für Zahlungen und der Eigenmittelobergrenze 

ein ausreichender Spielraum einzuplanen, damit die Union unter allen Umständen ihren 

finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann, selbst in Zeiten wirtschaftlichen 

Abschwungs. 

(12) Damit die Union alle ihre in einem bestimmten Jahr fällig werdenden finanziellen 

Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten decken kann, sollten ausreichende 

Spielräume im Rahmen der Obergrenzen der Eigenmittel gewährleistet werden. Der 

Gesamtbetrag der Eigenmittel, der der Union für die jährlichen Mittel für Zahlungen zur 

Verfügung steht, sollte 1,40 % der Summe der BNE aller Mitgliedstaaten nicht 

überschreiten. Der Gesamtbetrag der jährlichen Mittel für Verpflichtungen, die in den 

Unionshaushalt eingesetzt werden, sollte 1,46 % der Summe der BNE aller Mitgliedstaaten 

nicht übersteigen. 

(13) Um die Höhe der Finanzmittel, die der Union zur Verfügung gestellt werden, unverändert 

zu belassen, ist es angebracht, die Obergrenzen der Eigenmittel für Zahlungen und 

Verpflichtungen – ausgedrückt in Prozent des BNE – für den Fall anzupassen, dass 

Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates1 erfolgen, die zu erheblichen Anpassungen der Höhe des BNE führen. 

                                                 

1 Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 

2013 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler 

und regionaler Ebene in der Europäischen Union (ABl. L 174 vom 26.6.2013, S. 1). 



 

 

10046/1/20 REV 1   CAS/mfa 6 

 ECOMP.2.A  DE 
 

(14) Die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Krise verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass 

die Union im Falle wirtschaftlicher Schocks über ausreichende finanzielle Kapazitäten 

verfügt. Die Union muss sich zur Erreichung ihrer Ziele mit den erforderlichen Mitteln 

ausstatten. Finanzmittel in außerordentlicher Höhe werden benötigt, um die Folgen der 

COVID-19-Krise zu bewältigen‚ ohne den Druck auf die Finanzen der Mitgliedstaaten in 

einer Zeit zu erhöhen, in der ihre Haushalte aufgrund der Finanzierung ihrer nationalen 

wirtschaftlichen und sozialen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Krise bereits einem 

enormen Druck ausgesetzt sind. Daher sollte auf Unionsebene eine außerordentliche 

Reaktion erfolgen. Aus diesem Grund ist es angemessen, die Kommission ausnahmsweise 

zu ermächtigen, im Namen der Union an den Kapitalmärkten vorübergehend Mittel in 

Höhe von bis zu 750 Mrd. EUR zu Preisen von 2018 aufzunehmen. Bis zu 360 Mrd. EUR 

der aufgenommenen Mittel zu Preisen von 2018 würden für Darlehen und bis zu 

390 Mrd. EUR zu Preisen von 2018 der aufgenommenen Mittel würden für Ausgaben, 

beide zum ausschließlichen Zweck der Bewältigung der Folgen der COVID-19-Krise 

verwendet werden. 

(15) Diese außerordentliche Reaktion sollte zur Bewältigung der Folgen der COVID-19-Krise 

dienen und deren Wiederauftreten verhindern. Daher sollte die Unterstützung zeitlich 

begrenzt sein und der Großteil der Mittel unmittelbar nach der Krise bereitgestellt werden, 

was bedeutet, dass die rechtlichen Verpflichtungen für ein Programm, das aus diesen 

zusätzlichen Mitteln finanziert wird, bis zum 31. Dezember 2023 eingegangen werden 

sollten. Die Genehmigung von Zahlungen im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität 

wird an die zufriedenstellende Erfüllung der einschlägigen Etappenziele und Zielvorgaben 

des Aufbau- und Resilienzplans geknüpft werden, die nach dem einschlägigen Verfahren 

gemäß der Verordnung zur Einrichtung einer Aufbau- und Resilienzfazilität bewertet wird, 

welche die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 17. bis 21. Juli 2020 

widerspiegelt. 
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(16) Um die Haftung im Zusammenhang mit der geplanten Mittelaufnahme tragen zu können, 

ist eine außerordentliche und vorübergehende Anhebung der Eigenmittelobergrenzen 

erforderlich. Daher sollten die Obergrenze der Mittel für Zahlungen und die Obergrenze 

der Mittel für Verpflichtungen zum alleinigen Zweck der Deckung sämtlicher 

Verbindlichkeiten der Union, die sich aus ihrer Mittelaufnahme zur Bewältigung der 

Folgen der COVID-19-Krise ergeben, um jeweils 0,6 Prozentpunkte angehoben werden. 

Die Ermächtigung der Kommission, im Namen der Union zum alleinigen und 

ausschließlichen Zweck der Finanzierung der Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen der 

COVID-19-Krise Mittel an den Kapitalmärkten aufzunehmen, steht in engem 

Zusammenhang mit der in diesem Beschluss vorgesehenen Anhebung der 

Eigenmittelobergrenzen und letztlich mit dem Funktionieren des Eigenmittelsystems der 

Union. Folglich sollte diese Ermächtigung in den vorliegenden Beschluss aufgenommen 

werden. Der beispiellose Charakter dieses Vorhabens und die außerordentliche Höhe der 

aufzunehmenden Mittel erfordern, dass Gewissheit über die Gesamthöhe der Haftung der 

Union und die wesentlichen Merkmale der Rückzahlung besteht und dass eine 

diversifizierte Mittelaufnahmestrategie umgesetzt wird. 

(17) Die Anhebung der Eigenmittelobergrenzen ist notwendig, da die Obergrenzen anderenfalls 

nicht ausreichen würden, um die Verfügbarkeit angemessener Mittel zu gewährleisten, die 

die Union zur Deckung der Verbindlichkeiten benötigt, die sich aus der außerordentlichen 

und befristeten Ermächtigung zur Mittelaufnahme ergeben. Die Notwendigkeit, auf diese 

zusätzliche Mittelzuweisung zurückzugreifen, wird ebenfalls nur vorübergehend bestehen, 

da die betreffenden finanziellen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten im Laufe 

der Zeit abnehmen werden, während die aufgenommenen Mittel zurückgezahlt und die 

Darlehen getilgt werden. Die Anhebung sollte daher enden, sobald alle aufgenommenen 

Mittel zurückgezahlt sind und alle Eventualverbindlichkeiten aus Darlehen, die auf der 

Grundlage dieser Mittel gewährt wurden, nicht mehr bestehen, was spätestens am 

31. Dezember 2058 der Fall sein sollte. 
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(18) Die Maßnahmen der Union zur Bewältigung der Folgen der COVID-19-Krise müssen 

erheblich sein und über einen relativ kurzen Zeitraum erfolgen. Die Mittelaufnahme muss 

entsprechend diesen zeitlichen Vorgaben erfolgen. Daher sollte die Aufnahme neuer 

Nettomittel spätestens Ende 2026 eingestellt werden. Nach 2026 sollten die 

Mittelaufnahmen strikt auf Refinanzierungsgeschäfte beschränkt werden, um ein 

wirksames Schuldenmanagement zu gewährleisten. Die Kommission sollte bei der 

Umsetzung der Mittelaufnahmen durch eine diversifizierte Finanzierungsstrategie die 

Kapazität der Märkte, solche beträchtlichen Beträge aufzunehmen mit unterschiedlichen 

Laufzeiten einschließlich kurzfristiger Finanzierungen zum Zweck des 

Liquiditätsmanagements, bestmöglich nutzen und die günstigsten 

Rückzahlungsbedingungen gewährleisten. Zusätzlich sollte die Kommission das 

Europäische Parlament und den Rat regelmäßig und umfassend über alle Aspekte ihres 

Schuldenmanagements unterrichten. Sobald die Zahlungszeitpläne für die Politikbereiche, 

die durch die Mittelaufnahme finanziert werden sollen, bekannt sind, wird die Kommission 

dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Emissionszeitplan mit den 

voraussichtlichen Emissionsterminen und voraussichtlichen Volumen für das kommende 

Jahr sowie einen Plan mit den voraussichtlichen Tilgungs- und Zinszahlungen übermitteln. 

Die Kommission sollte diesen Zeitplan regelmäßig aktualisieren. 
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(19) Die Rückzahlung der Mittel, die zur Bereitstellung nicht rückzahlbarer Unterstützung, zur 

Bereitstellung rückzahlbarer Unterstützung durch Finanzierungsinstrumente oder zur 

Bildung von Rückstellungen für Haushaltsgarantien aufgenommen wurden, sowie die 

Zahlung fälliger Zinsen sollten aus dem Unionshaushalt finanziert werden. Die 

aufgenommenen Mittel, die den Mitgliedstaaten als Darlehen gewährt werden, sollten 

unter Verwendung der von den Empfängermitgliedstaaten erhaltenen Beträge 

zurückgezahlt werden. Der Union müssen die erforderlichen Mittel zugewiesen und 

bereitgestellt werden, damit sie gemäß Artikel 310 Absatz 4 und Artikel 323 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) in jedem Jahr und unter allen 

Umständen in der Lage ist, alle ihre finanziellen Verpflichtungen und 

Eventualverbindlichkeiten zu decken, die sich aus der außerordentlichen und befristeten 

Ermächtigung zur Mittelaufnahme ergeben. 

(20) Beträge, die nicht wie vorgesehen für Zinszahlungen verwendet werden, werden unter 

Beachtung eines Mindestbetrags für vorzeitige Rückzahlungen vor Ende des Mehrjährigen 

Finanzrahmens 2021-2027 verwendet, und können über diesen Betrag hinaus angehoben 

werden, sofern nach 2021 gemäß dem Verfahren nach Artikel 311 Absatz 3 AEUV neue 

Eigenmittel eingeführt worden sind. Alle Verbindlichkeiten, die sich aus der 

außerordentlichen und befristeten Ermächtigung zur Mittelaufnahme ergeben, sollten bis 

31. Dezember 2058 vollständig zurückgezahlt sein. Um für die Mittel, die zur Deckung der 

Rückzahlungen der aufgenommenen Mittel erforderlich sind, eine wirtschaftliche 

Haushaltsführung zu gewährleisten, ist es angebracht, die Möglichkeit vorzusehen, dass 

die zugrunde liegenden Mittelbindungen in Jahrestranchen erfolgen. 
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(21) Der Zeitplan für Rückzahlungen sollte den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der 

Haushaltsführung wahren und das gesamte Volumen der im Rahmen der Ermächtigung der 

Kommission aufgenommenen Mittel abdecken, damit eine stetige und vorhersehbare 

Verringerung der Verbindlichkeiten während des Gesamtzeitraums erreicht wird. Zu 

diesem Zweck sollten die von der Union in einem bestimmten Jahr für die Rückzahlung 

des Kapitalbetrags zu entrichtenden Beträge 7,5 % des Höchstbetrags von 390 Mrd. EUR 

für Ausgaben nicht übersteigen. 

(22) Angesichts der Besonderheiten der außerordentlichen, befristeten und begrenzten 

Ermächtigung der Kommission, zur Bewältigung der Folgen der COVID-19-Krise Mittel 

aufzunehmen, sollte klargestellt werden, dass die Union an den Kapitalmärkten 

aufgenommene Mittel grundsätzlich nicht zur Finanzierung operativer Ausgaben 

verwenden sollte. 
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(23) Um sicherzustellen, dass die Union ihren rechtlichen Verpflichtungen gegenüber Dritten 

stets fristgerecht nachkommen kann, sollten in diesem Beschluss besondere Vorschriften 

vorgesehen werden, mit denen die Kommission ermächtigt wird, während des Zeitraums 

der vorübergehenden Anhebung der Eigenmittelobergrenzen die Mitgliedstaaten 

aufzufordern, die entsprechenden Kassenmittel vorläufig bereitzustellen, wenn die 

bewilligten, in den Unionshaushalt eingesetzten Mittel nicht ausreichen, um die aus der 

Mittelaufnahme im Zusammenhang mit dieser vorübergehenden Anhebung entstehenden 

Verbindlichkeiten zu decken. Die Kommission sollte als letztes Mittel Kassenmittel nur 

dann abrufen dürfen, wenn sie die erforderliche Liquidität nicht durch andere Maßnahmen 

der aktiven Kassenmittelverwaltung, einschließlich erforderlichenfalls durch Rückgriff auf 

kurzfristige Finanzierungen an den Kapitalmärkten, erreichen kann, um die fristgerechte 

Erfüllung der Verpflichtungen der Union gegenüber Kreditgebern zu gewährleisten. Es ist 

angebracht vorzusehen, dass ein derartiger Abruf den Mitgliedstaaten von der Kommission 

rechtzeitig im Voraus mitgeteilt wird und strikt anteilsmäßig zu den Einnahmen, die im 

Haushaltsplan je Mitgliedstaat veranschlagt sind, erfolgen und in jedem Fall auf ihren 

Anteil an der vorübergehend angehobenen Eigenmittelobergrenze, d. h. 0,6 % des BNE der 

Mitgliedstaaten, begrenzt sein sollte. Kommt ein Mitgliedstaat jedoch einem Abruf ganz 

oder teilweise nicht rechtzeitig nach, oder teilt er der Kommission mit, dass er nicht in der 

Lage sein wird, einem Abruf nachzukommen, so sollte die Kommission dennoch 

ermächtigt sein, vorläufig und anteilsmäßig von anderen Mitgliedstaaten zusätzliche Mittel 

abzurufen. Es ist angebracht, einen Höchstbetrag vorzusehen, den die Kommission jährlich 

von den einzelnen Mitgliedstaaten abrufen kann. Es wird erwartet, dass die Kommission 

die erforderlichen Vorschläge für die Einsetzung der Ausgaben, die durch die von den 

Mitgliedstaaten vorläufig bereitgestellten Kassenmittel abgedeckt werden, in den 

Unionshaushalt vorlegt, um sicherzustellen, dass diese Mittel so früh wie möglich für die 

Gutschrift der Eigenmittel auf den Konten durch die Mitgliedstaaten berücksichtigt 

werden, d. h. nach Maßgabe des geltenden Rechtsrahmens und somit auf Grundlage der 

jeweiligen BNE-Schlüssel und unbeschadet sonstiger Eigenmittel und sonstiger 

Einnahmen. 
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(24) Gemäß Artikel 311 Absatz 4 AEUV wird eine Verordnung des Rates mit Durchführungs-

maßnahmen zu dem System der Eigenmittel der Union erlassen werden. Diese 

Maßnahmen sollten Bestimmungen allgemeiner und technischer Art einschließen, die für 

alle Eigenmittelkategorien gelten. Diese Maßnahmen sollten detaillierte Vorschriften für 

die Berechnung und Budgetierung des Haushaltssaldos sowie die notwendigen 

Bestimmungen und Regelungen zur Kontrolle und Überwachung der Erhebung der 

Eigenmittel umfassen. 

(25) Dieser Beschluss sollte erst in Kraft treten, wenn ihm alle Mitgliedstaaten gemäß ihren 

jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften zugestimmt haben und somit die 

Souveränität der Mitgliedstaaten in vollem Umfang gewahrt ist. Der Europäische Rat hat 

auf seiner Tagung vom 17. bis 21. Juli 2020 die Absicht der Mitgliedstaaten zur Kenntnis 

genommen, diesen Beschluss so bald wie möglich zu billigen. 

(26) Aus Gründen der Kohärenz, der Kontinuität und der Rechtssicherheit ist es notwendig, 

Bestimmungen für den reibungslosen Übergang von dem mit dem Beschluss 2014/335/EU, 

Euratom des Rates1 eingeführten System auf das mit dem vorliegenden Beschluss 

eingeführte System festzulegen. 

(27) Der Beschluss 2014/335/EU, Euratom sollte aufgehoben werden. 

(28) Für die Zwecke dieses Beschlusses sollten alle Geldbeträge in Euro ausgedrückt werden. 

                                                 

1 Beschluss 2014/335/EU, Euratom des Rates vom 26. Mai 2014 über das Eigenmittelsystem 

der Europäischen Union (ABl. L 168 vom 7.6.2014, S. 105). 
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(29) Da es dringend geboten ist, die Mittelaufnahme mit dem Ziel der Finanzierung von 

Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen der COVID-19-Krise zu ermöglichen, sollte 

dieser Beschluss am ersten Tag des ersten Monats in Kraft treten, der auf den Monat des 

Eingangs der letzten Mitteilung über den Abschluss der Verfahren für die Annahme dieses 

Beschlusses folgt. 

(30) Damit der Übergang auf das überarbeitete Eigenmittelsystem mit dem Haushaltsjahr 

zusammenfällt, sollte dieser Beschluss vom 1. Januar 2021 an gelten — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand 

Dieser Beschluss enthält die Vorschriften für die Bereitstellung der Eigenmittel der Union, damit 

die Finanzierung des Jahreshaushalts der Union gewährleistet ist. 

Artikel 2 

Eigenmittelkategorien und konkrete Methoden für ihre Berechnung 

(1) Folgende Einnahmen stellen in den Unionshaushalt einzusetzende Eigenmittel dar: 

a) traditionelle Eigenmittel in Form von Abschöpfungen, Prämien, Zusatz- oder 

Ausgleichsbeträgen, zusätzlichen Teilbeträgen und anderen Abgaben, Zöllen des 

Gemeinsamen Zolltarifs und anderen Zöllen auf den Warenverkehr mit Drittländern, 

die von den Organen der Union eingeführt worden sind oder noch eingeführt werden, 

Zöllen auf die unter den ausgelaufenen Vertrag über die Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallenden Erzeugnisse sowie Abgaben, die im 

Rahmen der gemeinsamen Marktorganisation für Zucker vorgesehen sind; 

b) Einnahmen, die sich aus der Anwendung eines einheitlichen Abrufsatzes für alle 

Mitgliedstaaten in Höhe von 0,30 % auf den Gesamtbetrag der auf alle steuer-

pflichtigen Lieferungen erhobenen Mehrwertsteuer (MwSt), geteilt durch den für das 

jeweilige Kalenderjahr gemäß der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1553/89 des 

Rates1 berechneten gewogenen mittleren MwSt-Satz, ergeben. Die für diesen Zweck 

zu berücksichtigende MwSt-Bemessungsgrundlage darf für keinen Mitgliedstaat 

50 % des BNE überschreiten; 

                                                 

1 Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1553/89 des Rates vom 29. Mai 1989 über die endgültige 

einheitliche Regelung für die Erhebung der Mehrwertsteuereigenmittel (ABl. L 155 vom 

7.6.1989, S. 9). 
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c) Einnahmen, die sich aus der Anwendung eines einheitlichen Abrufsatzes auf das 

Gewicht der in dem jeweiligen Mitgliedstaat angefallenen nicht recycelten 

Verpackungsabfälle aus Kunststoff ergeben. Der einheitliche Abrufsatz beträgt 

0,80 EUR pro Kilogramm. Für bestimmte Mitgliedstaaten gilt eine jährliche 

pauschale Ermäßigung gemäß Absatz 2 Unterabsatz 3; 

d) Einnahmen, die sich aus der Anwendung eines im Rahmen des Haushaltsverfahrens 

unter Berücksichtigung aller übrigen Einnahmen festzulegenden einheitlichen 

Abrufsatzes auf den Gesamtbetrag der BNE aller Mitgliedstaaten ergeben. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe c des vorliegenden Artikels bezeichnet 

„Kunststoff“ ein Polymer im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates1, dem Zusätze oder andere 

Stoffe hinzugefügt worden sein können; „Verpackungsabfälle“ und „Recycling“ haben die 

in Artikel 3 Nummern 2 bzw. 2c der Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates2 und in dem Durchführungsbeschluss (EU) 2005/270/EG der Kommission3 

festgelegte Bedeutung. 

                                                 

1 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 

Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur 

Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 

Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 

76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 

2000/21/EG der Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1). 
2 Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 1994 

über Verpackungen und Verpackungsabfälle (ABl. L 365 vom 31.12.1994, S. 10). 
3 Entscheidung 2005/270/EG der Kommission vom 22. März 2005 zur Festlegung der 

Tabellenformate für die Datenbank gemäß der Richtlinie 94/62/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates über Verpackungen und Verpackungsabfälle (ABl. L 86 vom 

5.4.2005, S. 6). 
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Das Gewicht nicht recycelter Verpackungsabfälle aus Kunststoff wird berechnet als die 

Differenz zwischen dem Gewicht der in einem Mitgliedstaat in einem bestimmten Jahr 

angefallenen Verpackungsabfälle aus Kunststoff und der nach der Richtlinie 94/62/EG in 

demselben Jahr recycelten Verpackungsabfälle aus Kunststoff. 

Die folgenden Mitgliedstaaten haben Anspruch auf jährliche pauschale Ermäßigungen, 

ausgedrückt in jeweiligen Preisen, die auf den in Unterabsatz 1 Buchstabe c genannten 

Beitrag anzuwenden ist: Bulgarien in Höhe von 22 Mio. EUR, Tschechien in Höhe von 

32,1876 Mio. EUR, Estland in Höhe von 4 Mio. EUR, Griechenland in Höhe von 

33 Mio. EUR, Spanien in Höhe von 142 Mio. EUR, Kroatien in Höhe von 13 Mio. EUR, 

Italien in Höhe von 184,0480 Mio. EUR, Zypern in Höhe von 3 Mio. EUR, Lettland in 

Höhe von 6 Mio. EUR, Litauen in Höhe von 9 Mio. EUR, Ungarn in Höhe von 

30 Mio. EUR, Malta in Höhe von 1,4159 Mio. EUR, Polen in Höhe von 117 Mio. EUR, 

Portugal in Höhe von 31,3220 Mio. EUR, Rumänien in Höhe von 60 Mio. EUR, 

Slowenien in Höhe von 6,2797 Mio. EUR und die Slowakei in Höhe von 17 Mio. EUR. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe d wird der einheitliche Abrufsatz auf das BNE 

der einzelnen Mitgliedstaaten angewendet. 

Das BNE gemäß Absatz 1 Buchstabe d ist das in Anwendung der Verordnung (EU) 

Nr. 549/2013 von der Kommission errechnete jährliche BNE zu Marktpreisen. 
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(4) Für den Zeitraum 2021-2027 erhalten folgende Mitgliedstaaten eine Bruttoermäßigung 

ihrer jährlichen BNE-Beiträge gemäß Absatz 1 Buchstabe d: Österreich in Höhe von 

565 Mio. EUR, Dänemark in Höhe von 377 Mio. EUR, Deutschland in Höhe von 

3 671 Mio. EUR, die Niederlande in Höhe von 1 921 Mio. EUR und Schweden in Höhe 

von 1 069 Mio. EUR. Diese Beträge werden in Preisen von 2020 ausgedrückt und in 

jeweilige Preise umgerechnet, indem der jeweils jüngste von der Kommission errechnete 

Deflator für das Bruttoinlandsprodukt für die Union in Euro herangezogen wird, der zum 

Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs vorliegt. Diese Bruttokürzungen 

werden von allen Mitgliedstaaten finanziert. 

(5) Ist der Unionshaushalt zu Beginn des Haushaltsjahres der Union noch nicht angenommen, 

so bleiben die vorherigen einheitlichen BNE-gestützten Abrufsätze bis zum Inkrafttreten 

der neuen Sätze gültig. 

Artikel 3 

Eigenmittelobergrenzen 

(1) Der Gesamtbetrag der Eigenmittel, der der Union für die jährlichen Mittel für Zahlungen 

zur Verfügung steht, darf 1,40 % der Summe der BNE aller Mitgliedstaaten nicht 

übersteigen. 

(2) Der Gesamtbetrag der jährlichen Mittel für Verpflichtungen, die in den Unionshaushalt 

eingesetzt werden, darf 1,46 % der Summe der BNE aller Mitgliedstaaten nicht 

übersteigen. 

(3) Es ist für ein angemessenes Verhältnis zwischen Mitteln für Verpflichtungen und Mitteln 

für Zahlungen zu sorgen, um zu gewährleisten, dass sie miteinander vereinbar sind und 

dass die in Absatz 1 festgelegte Obergrenze in den folgenden Jahren eingehalten werden 

kann. 



 

 

10046/1/20 REV 1   CAS/mfa 18 

 ECOMP.2.A  DE 
 

(4) Führen Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 zu erheblichen Änderungen bei 

der Höhe des BNE, so nimmt die Kommission eine Neuberechnung der in den Absätzen 1 

und 2 festgelegten, vorübergehend gemäß Artikel 6 angehobenen Obergrenzen anhand der 

folgenden Formel vor: 

𝑥 % (𝑦 %) ×
𝐵𝑁𝐸𝑡-2 + 𝐵𝑁𝐸𝑡-1 + 𝐵𝑁𝐸𝑡 𝐸𝑆𝑉𝐺 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙

𝐵𝑁𝐸𝑡-2 + 𝐵𝑁𝐸𝑡-1 + 𝐵𝑁𝐸𝑡 𝐸𝑆𝑉𝐺 𝑔𝑒ä𝑛𝑑𝑒𝑟𝑡
 

wobei 

– „x %“ die Eigenmittelobergrenze für Mittel für Zahlungen, 

– „y %“ die Eigenmittelobergrenze für Mittel für Verpflichtungen und, 

– „t“ das letzte volle Jahr, für das Angaben nach der Verordnung (EU) 2019/516 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 zur Verfügung stehen, 

ist. 

– „ESVG“ steht für das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 

auf nationaler und regionaler Ebene in der Union. 

Artikel 4 

Nutzung der an den Kapitalmärkten aufgenommenen Mittel 

Die Union verwendet die an den Kapitalmärkten aufgenommenen Mittel nicht zur Finanzierung 

operativer Ausgaben. 

                                                 

1 Verordnung (EU) 2019/516 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2019 

zur Harmonisierung des Bruttonationaleinkommens zu Marktpreisen und zur Aufhebung der 

Richtlinie 89/130/EWG, Euratom des Rates und der Verordnung (EG, Euratom) 

Nr. 1287/2003 des Rates (BNE-Verordnung) (ABl. L 91 vom 29.3.2019, S. 19). 
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Artikel 5 

Außerordentliche und zeitlich befristete zusätzliche Mittel  

zur Bewältigung der Folgen der COVID-19-Krise 

(1) Folgendes gilt ausschließlich zur Bewältigung der Folgen der COVID-19-Krise durch die 

Verordnung des Rates zur Schaffung eines Aufbauinstruments der Europäischen Union 

und die darin genannten sektoralen Rechtsvorschriften: 

a) Die Kommission wird ermächtigt, an den Kapitalmärkten im Namen der Union 

Mittel bis zu 750 Mrd. EUR zu Preisen von 2018 aufzunehmen. Die Mittelaufnahme 

wird in Euro abgewickelt. 

b) Von den aufgenommenen Mitteln können bis zu 360 Mrd. EUR zu Preisen von 2018 

für die Gewährung von Darlehen und abweichend von Artikel 4 bis zu 

390 Mrd. EUR zu Preisen von 2018 für Ausgaben verwendet werden. 

Der in Unterabsatz 1 Buchstabe a genannte Betrag wird auf der Grundlage eines festen 

Deflators von 2 % pro Jahr angepasst. Die Kommission teilt dem Europäischen Parlament 

und dem Rat jedes Jahr den angepassten Betrag mit. 

Die Kommission steuert die in Unterabsatz 1 Buchstabe a genannte Mittelaufnahme so, 

dass nach 2026 keine Aufnahme neuer Nettomittel mehr erfolgt. 
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(2) Die Rückzahlung des Kapitalbetrags der aufgenommenen Mittel, die für die in Absatz 1 

Unterabsatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Artikels genannten Ausgaben zu verwenden 

sind, und die dafür fälligen Zinsen gehen zulasten des Unionshaushalts. Die 

Mittelbindungen können gemäß Artikel 112 Absatz 2 der Verordnung (EU, 

Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates1 in mehreren 

Jahrestranchen erfolgen. 

Die Rückzahlung der in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels 

genannten Mittel wird nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung so 

geplant, dass eine stetige und vorhersehbare Verringerung der Verbindlichkeiten 

gewährleistet ist. Die Rückzahlung des Kapitalbetrags der Mittel beginnt vor Ablauf des 

MFR-Zeitraums 2021-2027 mit einem Mindestbetrag, sofern nicht genutzte Beträge für 

Zinszahlungen, die für die Mittelaufnahme nach Absatz 1 dieses Artikels fällig sind, das 

zulassen, wobei das Verfahren nach Artikel 314 AEUV gebührend zu berücksichtigen ist. 

Alle Verbindlichkeiten, die sich aus der in Absatz 1 dieses Artikels genannten 

außerordentlichen und befristeten Ermächtigung der Kommission zur Mittelaufnahme 

ergeben, sind bis spätestens 31. Dezember 2058 vollständig zurückzuzahlen. 

Die von der Union in einem bestimmten Jahr für die Rückzahlung des Kapitalbetrags der 

Mittel gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes zahlbaren Beträge dürfen 7,5 % des 

in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Höchstbetrags für Ausgaben nicht 

übersteigen. 

                                                 

1 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) 

Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) 

Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur 

Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 
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(3) Die Kommission trifft die für die Verwaltung der Mittelaufnahme notwendigen 

Vorkehrungen. Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat 

regelmäßig und umfassend über alle Aspekte ihrer Schuldenmanagementstrategie. Die 

Kommission erstellt einen Emissionszeitplan mit den voraussichtlichen Emissionsterminen 

und -volumen für das kommende Jahr sowie einen Plan mit den voraussichtlichen 

Tilgungs- und Zinszahlungen und übermittelt ihn dem Europäischen Parlament und dem 

Rat. Die Kommission aktualisiert diesen Zeitplan regelmäßig. 

Artikel 6 

Außerordentliche und vorübergehende Anhebung der Eigenmittelobergrenzen  

für die Bereitstellung der zur Bewältigung der Folgen der COVID‑ 19-Krise erforderlichen Mittel 

Die in Artikel 3 Absätze 1 und 2 jeweils festgelegten Obergrenzen werden ausschließlich zur 

Deckung aller Verbindlichkeiten der Union, die sich aus der in Artikel 5 genannten Mittelaufnahme 

ergeben, vorübergehend um jeweils 0,6 Prozentpunkte angehoben, bis alle derartigen 

Verbindlichkeiten nicht mehr bestehen, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2058. 

Die Anhebung der Eigenmittelobergrenzen darf nicht zur Deckung sonstiger Verbindlichkeiten der 

Union verwendet werden. 

Artikel 7 

Grundsatz der Gesamtdeckung 

Die in Artikel 2 genannten Einnahmen dienen unterschiedslos der Finanzierung aller im 

Jahreshaushaltsplan der Union ausgewiesenen Ausgaben. 
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Artikel 8 

Übertragung von Überschüssen 

Ein etwaiger Mehrbetrag der Einnahmen der Union gegenüber den tatsächlichen Gesamtausgaben 

im Verlauf eines Haushaltsjahres wird auf das folgende Haushaltsjahr übertragen. 

Artikel 9 

Erhebung der Eigenmittel und deren Bereitstellung für die Kommission 

(1) Die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a genannten Eigenmittel werden von den 

Mitgliedstaaten nach ihren innerstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erhoben. 

Die Mitgliedstaaten passen diese Vorschriften gegebenenfalls den Erfordernissen der 

Unionsvorschriften an. 

Die Kommission prüft die einschlägigen innerstaatlichen Vorschriften, die ihr von den 

Mitgliedstaaten mitgeteilt werden, teilt den Mitgliedstaaten die Anpassungen mit, die sie 

zur Gewährleistung der Übereinstimmung mit den Unionsvorschriften für notwendig hält, 

und erstattet erforderlichenfalls dem Europäischen Parlament und dem Rat Bericht. 

(2) Die Mitgliedstaaten behalten von den in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a genannten 

Einnahmen 25 % als Erhebungskosten ein. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission die in Artikel 2 Absatz 1 dieses Beschlusses 

genannten Eigenmittel gemäß den Verordnungen zur Verfügung, die im Rahmen des 

Artikels 322 Absatz 2 AEUV erlassen wurden. 
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(4) Reichen die bewilligten, in den Unionshaushalt eingesetzten Mittel nicht dafür aus, dass 

die Union ihren Verpflichtungen aus der Mittelaufnahme nach Artikel 5 des vorliegenden 

Beschlusses nachkommen kann, und kann die Kommission die erforderliche Liquidität 

nicht durch das Ergreifen anderer, in den Finanzierungsregelungen für solche 

Mittelaufnahmen vorgesehener Maßnahmen rechtzeitig erreichen, um die Erfüllung der 

Verpflichtungen der Union – unter anderem durch aktive Kassenmittelverwaltung und 

erforderlichenfalls durch Rückgriff auf kurzfristige Finanzierungen an den Kapitalmärkten 

entsprechend den Bedingungen und Einschränkungen nach Artikel 5 Absatz 1 

Unterabsatz 1 Buchstabe a und Artikel 5 Absatz 2 des vorliegenden Beschlusses – 

sicherzustellen, so stellen die Mitgliedstaaten – als letztes Mittel der Kommission – 

unbeschadet des Artikels 14 Absatz 2 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 609/2014 des 

Rates1 der Kommission die hierfür erforderlichen Mittel zur Verfügung. In diesem Fall 

kommen abweichend von Artikel 14 Absatz 3 und Artikel 14 Absatz 4 Unterabsatz 1 der 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 609/2014 die Absätze 5 bis 9 des vorliegenden Artikels zur 

Anwendung. 

(5) Vorbehaltlich des Artikels 14 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 609/2014 kann die Kommission die Mitgliedstaaten auffordern, anteilsmäßig („pro 

rata“) zu den Einnahmen, die im Haushaltsplan je Mitgliedstaat veranschlagt sind, die 

Differenz zwischen den Gesamtguthaben und dem Kassenmittelbedarf vorläufig zur 

Verfügung zu stellen. Die Kommission kündigt den Mitgliedstaaten solche Abrufe 

rechtzeitig im Voraus an. Die Kommission wird mit den nationalen Schuldenverwaltungs-

stellen und Finanzministerien einen strukturierten Dialog über die Emissions- und 

Rückzahlungszeitpläne aufbauen. 

                                                 

1 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 609/2014 des Rates vom 26. Mai 2014 zur Festlegung der 

Methoden und Verfahren für die Bereitstellung der traditionellen, der MwSt.- und der 

BNE-Eigenmittel sowie der Maßnahmen zur Bereitstellung der erforderlichen Kassenmittel 

(ABl. L 168 vom 7.6.2014, S. 39). 
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Kommt ein Mitgliedstaat einem Abruf ganz oder teilweise nicht rechtzeitig nach oder teilt 

er der Kommission mit, dass er einem Abruf nicht nachkommen kann, so hat die 

Kommission vorläufig das Recht, von anderen Mitgliedstaaten zusätzliche Mittel 

abzurufen, um den entsprechenden Anteil des betreffenden Mitgliedstaats abzudecken. Ein 

solcher Abruf erfolgt anteilsmäßig zu den Einnahmen, die jeweils im Haushaltsplan für 

jeden der anderen Mitgliedstaaten veranschlagt sind. Der Mitgliedstaat, der einem Abruf 

nicht nachgekommen ist, bleibt weiterhin verpflichtet, diesem nachzukommen. 

(6) Der jährliche Höchstbetrag an Kassenmitteln, der gemäß Absatz 5 von einem Mitgliedstaat 

abgerufen werden kann, ist in jedem Fall auf seinen BNE-gestützten relativen Anteil an der 

außerordentlichen und vorübergehenden Anhebung der Eigenmittelobergrenze gemäß 

Artikel 6 begrenzt. Zu diesem Zweck berechnet sich der BNE-gestützte relative Anteil als 

der Anteil am gesamten BNE der Union, wie er sich aus der entsprechenden Spalte des 

Einnahmenteils des letzten verabschiedeten Jahreshaushalts der Union der Union ergibt. 

(7) Jede Bereitstellung von Kassenmitteln gemäß den Absätzen 5 und 6 wird unverzüglich 

gemäß dem geltenden Rechtsrahmen für den Unionshaushalt ausgeglichen. 

(8) Ausgaben, die durch die von den Mitgliedstaaten gemäß Absatz 5 vorläufig bereitgestellten 

Kassenmittel gedeckt sind, werden unverzüglich in den Unionshaushalt eingesetzt, um 

sicherzustellen, dass die entsprechenden Einnahmen so früh wie möglich für die Gutschrift 

der Eigenmittel auf den Konten durch die Mitgliedstaaten gemäß den einschlägigen 

Bestimmungen der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 609/2014 berücksichtigt werden. 
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(9) Die Anwendung des Absatzes 5 darf nicht dazu führen, dass innerhalb eines Jahres 

Kassenmittel in einem Umfang abgerufen werden, der die gemäß Artikel 6 angehobenen 

Eigenmittelobergrenzen nach Artikel 3 überschreitet. 

Artikel 10 

Durchführungsmaßnahmen 

Der Rat legt nach dem Verfahren des Artikels 311 Absatz 4 AEUV Durchführungsmaßnahmen für 

folgende Elemente des Eigenmittelsystems der Union fest: 

a) das Verfahren zur Berechnung und Budgetierung des jährlichen Haushaltssaldos gemäß 

Artikel 8; 

b) die notwendigen Bestimmungen und Regelungen zur Kontrolle und Überwachung der 

Erhebung der in Artikel 2 Absatz 1 genannten Eigenmittel und etwaiger einschlägiger 

Mitteilungspflichten. 
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Artikel 11 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 

(1) Der Beschluss 2014/335/EU, Euratom wird vorbehaltlich des Absatzes 2 aufgehoben. 

Verweise auf den Beschluss 70/243/EGKS, EWG, Euratom des Rates1, den 

Beschluss 85/257/EWG, Euratom des Rates2, den Beschluss 88/376/EWG, Euratom des 

Rates3, den Beschluss 94/728/EG, Euratom des Rates4, den Beschluss 2000/597/EG, 

Euratom des Rates5, den Beschluss 2007/436/EG, Euratom des Rates6 oder auf den 

Beschluss 2014/335/EU, Euratom gelten als Verweise auf den vorliegenden Beschluss; 

Verweise auf den aufgehobenen Beschluss gelten gemäß der Entsprechungstabelle im 

Anhang dieses Beschlusses. 

                                                 

1 70/243/EGKS, EWG, Euratom: Beschluss des Rates vom 21. April 1970 über die Ersetzung 

der Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten durch eigene Mittel der Gemeinschaften (ABl. L 94 

vom 28.4.1970, S. 19). 
2 85/257/EWG, Euratom: Beschluss des Rates vom 7. Mai 1985 über das System der eigenen 

Mittel der Gemeinschaften (ABl. L 128 vom 14.5.1985, S. 15). 
3 Beschluss 88/376/EWG, Euratom des Rates vom 24. Juni 1988 über das System der 

Eigenmittel der Gemeinschaften (ABl. L 185 vom 15.7.1988, S. 24). 
4 94/728/EG, Euratom: Beschluss des Rates vom 31. Oktober 1994 über das System der 

Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 293 vom 12.11.1994, S. 9). 
5 2000/597/EG, Euratom: Beschluss des Rates vom 29. September 2000 über das System der 

Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 253 vom 7.10.2000, S. 42). 
6 2007/436/EG, Euratom: Beschluss des Rates vom 7. Juni 2007 über das System der 

Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 163 vom 23.6.2007, S. 17). 
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(2) Die Artikel 2, 4 und 5 des Beschlusses 94/728/EG, Euratom, die Artikel 2, 4 und 5 des 

Beschlusses 2000/597/EG, Euratom, die Artikel 2, 4 und 5 des Beschlusses 2007/436/EG, 

Euratom und die Artikel 2, 4 und 5 des Beschlusses 2014/335/EU, Euratom finden für die 

betreffenden Jahre weiterhin Anwendung bei der Berechnung und der Anpassung der 

Einnahmen, die sich aus der Anwendung des Abrufsatzes auf die für alle Mitgliedstaaten 

einheitlich festgelegte, auf 50 % bis 55 % des BSP oder des BNE eines jeden 

Mitgliedstaats begrenzte MwSt-Bemessungsgrundlage ergeben, bei der Berechnung der 

Korrektur der Haushaltsungleichgewichte zugunsten des Vereinigten Königreichs für die 

Haushaltsjahre 1995 bis 2020 und bei der Berechnung der Finanzierung der Korrekturen 

zugunsten des Vereinigten Königreichs durch andere Mitgliedstaaten. 

(3) Die Mitgliedstaaten behalten als Erhebungskosten weiterhin 10 % der Beträge nach 

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a ein, die nach dem geltenden Unionsrecht bis zum 

28. Februar 2001 von den Mitgliedstaaten hätten zur Verfügung gestellt werden müssen. 

(4) Die Mitgliedstaaten behalten als Erhebungskosten weiterhin 25 % der Beträge nach 

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a ein, die nach dem geltenden Unionsrecht zwischen dem 

1. März 2001 und dem 28. Februar 2014 von den Mitgliedstaaten hätten zur Verfügung 

gestellt werden müssen. 

(5) Die Mitgliedstaaten behalten als Erhebungskosten weiterhin 20 % der Beträge gemäß 

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a ein, die nach dem geltenden Unionsrecht zwischen dem 

1. März 2014 und dem 28. Februar 2021 von den Mitgliedstaaten hätten zur Verfügung 

gestellt werden müssen. 

(6) Für die Zwecke dieses Beschlusses werden alle Geldbeträge in Euro ausgedrückt. 
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Artikel 12 

Inkrafttreten 

Der Generalsekretär des Rates gibt den Mitgliedstaaten diesen Beschluss bekannt. 

Die Mitgliedstaaten teilen dem Generalsekretär des Rates unverzüglich den Abschluss der 

Verfahren mit, die nach ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften zur Annahme dieses Beschlusses 

erforderlich sind. 

Dieser Beschluss tritt am ersten Tag des ersten Monats in Kraft, der auf den Monat des Eingangs 

der letzten Mitteilung nach Absatz 2 folgt. 

Er gilt ab dem 1. Januar 2021. 

Artikel 13 

Adressaten 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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